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So wurde z. B. Töpperwien - als Strafgefangener - bei der 
Durchführung von Rekonstruktionsmaßnahmen im Bezirk Rostock 
mehrere Tage nicht in der Untersuchungshaftanstalt, sondern 
im Gästehaus der Bezirksverwaltung untergebrächt.

Auch gegen Erscheinungen der gegenseitigen Bevormundung und 
Besserwisserei zwischen leitenden Kadern der IX, der XIV 
und dem Haftkrankenhaus ist energisch vorzugehen, sie haben 
grundsätzlich zu unterbleiben.

Ab sofort wird die Verantwortung des Leiters der Hauptabtei
lung IX und der Leiter der Abteilungen IX der Bezirksverwal- 
tungen/Verwaltung für die systematische Anleitung und Kon
trolle der Leiter der Abteilungen XIV aufgehoben. Entspre
chende Neufestlegungen erfolgen zu gegebener Zeit.


